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Betr.: Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 (erste Lesung) 

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärung 
  

Erklärung des Europäischen Parlaments zur Umsetzung und Transparenz der Gemeinsamen 

Agrarpolitik 

Im neuen Rechtsrahmen für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist für die Mitgliedstaaten eine 

größere Flexibilität bei der Ausgestaltung und Umsetzung der nationalen Strategiepläne 

vorgesehen. Dadurch wird eine Anpassung an die Bedürfnisse vor Ort ermöglicht, während 

weiterhin sichergestellt wird, dass die Endbegünstigten die allgemeinen Förderbedingungen 

erfüllen. Das neue Umsetzungsmodell, durch das ein leistungsorientierter Ansatz eingeführt wird, 

umfasst auch eine signifikante Übertragung der Zuständigkeit bei der Verwaltung und Kontrolle der 

Agrarfördermittel der Union von der Unionsebene an die nationalen Verwaltungen. 
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Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die zwischen den beiden gesetzgebenden 

Organen erzielte interinstitutionelle Vereinbarung die notwendigen Vorkehrungen enthält, um den 

Risiken vorzubeugen, die bei einer ordnungsgemäßen Umsetzung der von der Kommission 

genehmigten nationalen Strategiepläne der Mitgliedstaaten ermittelt wurden. Das Europäische 

Parlament wird die Umsetzung der von der Kommission genehmigten nationalen Strategiepläne 

durch die Mitgliedstaaten sorgfältig überwachen und seine Rolle im Rahmen der Verträge und nach 

Maßgabe der GAP-Verordnungen, die Arbeit der Kommission zu beaufsichtigen, in vollem Umfang 

wahrnehmen. 

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass mit der Verordnung (EU) 2021/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der 

Gemeinsamen Agrarpolitik ein wirksamer Schutz der finanziellen Interessen der Union 

gewährleistet wird, auch was die Erhebung und Veröffentlichung von Daten über Gruppen betrifft, 

durch die effiziente Kontrollen in Bezug auf Interessenkonflikte, Unregelmäßigkeiten, 

Doppelfinanzierungen und den kriminellen Missbrauch der Mittel sichergestellt werden. Mit Blick 

auf die Nutzung eines gemeinsamen Instruments zur Datenauswertung in den Mitgliedstaaten 

begrüßt das Europäische Parlament die Verpflichtung, im Anschluss an den bis 2025 

abzuschließenden Bericht der Kommission, in dem die Nutzung und Interoperabilität des 

Instruments bewertet werden, einen Vorschlag über dessen obligatorische Nutzung in allen 

Mitgliedstaaten zu prüfen. 
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